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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Außerkrafttreten technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg

Richtlinien für die Standardisierung 
des Oberbaus von Verkehrsflächen, 

Ausgabe 2012 (RStO 12)

Richtlinien für die Standardisierung 
des Oberbaus von Verkehrsflächen, 

Ausgabe 2012 (RStO 12); 
Korrekturen und Ergänzungen, Ausgabe 2021

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, 

Abteilung 4, Nr. 4/2024 - Verkehr 
Sachgebiet: 04.2: Straßenbefestigungen; 

Bemessung, Standardisierung 
Vom 25. März 2024

Der Runderlass richtet sich an

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange- 

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num-
mer 02/2024 vom 30. Januar 2024 (VkBl. S. 134) hat das 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr die „Richtlinien 
für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, 
Ausgabe 2012/Fassung 2024 (RStO 12/24)“ bekannt gegeben.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung, Abteilung 4, Nummer 9/2021 - Verkehr vom 
12. April 2021 „Einführung technischer Regelwerke und Er-
lasse des Bundes im Straßenbau des Landes Brandenburg; 
Sachgebiete Erd- und Grundbau, Entwässerung, Straßenbe- 
festigungen, Straßenbaustoffe, Straßenerhaltung“ gilt das ARS 
Nummer 02/2024 automatisch einen Monat nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Bundesministeriums für Digitales 
und Verkehr (Verkehrsblatt) als verbindlich eingeführt für die 
im Zuständigkeitsbereich des Landes Brandenburg liegenden 
Bundesfernstraßen und Landesstraßen. Für die im Zuständig-
keitsbereich der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg 
liegenden Straßen wird die Anwendung empfohlen . Gesonderte 
brandenburgische Regelungen werden nicht getroffen.

Die folgenden Runderlasse werden hiermit aufgehoben:

Einführung technischer Regelwerke für das Straßenwesen im 
Land Brandenburg - „Richtlinien für die Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012 (RStO 12)“ vom 
19. April 2013 (ABl. S. 1435);

Einführung technischer Regelwerke für das Straßenwesen im 
Land Brandenburg - „Richtlinien für die Standardisierung des 

Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012 (RStO 12); Kor-
rekturen und Ergänzungen, Ausgabe 2021“ vom 12. April 2021 
(ABl. S. 380).

Außerkrafttreten technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg

Richtlinien für die rechnerische  
Dimensionierung des Oberbaus 

von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht, 
Ausgabe 2009 (RDO Asphalt 09)

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, 

Abteilung 4, Nr. 5/2024 - Verkehr 
Sachgebiet: 04.2: Straßenbefestigungen; 

Bemessung, Standardisierung 
Vom 25. März 2024

Der Runderlass richtet sich an

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange- 

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Num- 
mer 03/2024 vom 30. Januar 2024 (VkBl. S. 135) hat das Bun- 
desministerium für Digitales und Verkehr die „Richtlinien für 
die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrs-
flächen, Ausgabe 2009/Fassung 2024 (RDO Asphalt 09/24)“ be-
kannt gegeben .

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung, Abteilung 4, Nummer 9/2021 - Verkehr vom 
12. April 2021 „Einführung technischer Regelwerke und Er-
lasse des Bundes im Straßenbau des Landes Brandenburg; 
Sachgebiete Erd- und Grundbau, Entwässerung, Straßenbe- 
festigungen, Straßenbaustoffe, Straßenerhaltung“ gilt das ARS 
Nummer 03/2024 automatisch einen Monat nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Bundesministeriums für Digitales 
und Verkehr (Verkehrsblatt) als verbindlich eingeführt für die 
im Zuständigkeitsbereich des Landes Brandenburg liegenden 
Bundesfernstraßen und Landesstraßen. Für die im Zuständig-
keitsbereich der Landkreise, kreisfreien Städte sowie der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg 
liegenden Straßen wird die Anwendung empfohlen . Gesonderte 
brandenburgische Regelungen werden nicht getroffen.

Der folgende Runderlass wird hiermit aufgehoben:

Einführung bautechnischer Regelwerke für das Straßenwesen in 
Brandenburg - „Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung 
des Oberbaus von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht, Aus-
gabe 2009 (RDO Asphalt 09)“ vom 7. April 2010 (ABl. S. 776).
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Genehmigung für die wesentliche Änderung 
von drei Windenergieanlagen 

in 16945 Marienfließ

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 9. April 2024

Der Firma KWE New Energy GmbH, Forstwiese 5 in 18198 Stä- 
below wurde die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken 
in der Gemarkung Krempendorf, Flur 1, Flurstücke 126/2 und 
302 sowie in der Gemarkung Frehne, Flur 3, Flurstück 96/1 

drei Windenergieanlagen des Typs VESTAS V162-5.6 MW auf 
den Typ Siemens Gamesa SG 6.6-170 mit einer Nabenhöhe von 
165 m und einer geringen Standortverschiebung wesentlich zu 
ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I. Entscheidung

1. Der Firma KWE New Energy GmbH (im Folgenden: An-
tragstellerin/Vorhabenträgerin), Forstwiese 5 in 18198 Stä- 
below wird die Genehmigung erteilt, drei Windenergie-
anlagen auf den Grundstücken in 16945 Marienfließ,

Gemarkung: Krempendorf, Flur: 1, Flurstücke: 126/2 
und 302 sowie
Gemarkung: Frehne, Flur: 3, Flurstück: 96/1

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
wesentlich zu ändern.

2 . Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG

- die Baugenehmigung nach § 72 BbgBO mit Zu-
lassung der Abweichung nach § 67 BbgBO von bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften des § 6 BbgBO 
(Reduzierung der Abstandsflächen der WEA auf Pro- 
jektionsfläche - 88,11 m),

- die wasserrechtliche Genehmigung nach § 87 BbgWG 
für die Kreuzung des Gewässers II. Ordnung 1/00/44 
mit der geplanten temporären Zuwegung zu den 
WEA, von der Landesstraße L13 ausgehend (Gewäs- 
serkreuzung).

3. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Um-
welt mit Sitz in Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung, deren Berichtigung sowie der 
dazugehörigen erforderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID- 
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch 
eine Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz, deren 
Berichtigung und eine Ausfertigung der genehmigten Antrags-
unterlagen werden in der Zeit vom 11. April 2024 bis einschließ- 
lich 24. April 2024 auf der Internetseite des Landesamtes für 

Änderung des Gemeinsamen Erlasses 
des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung 

und des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

zur Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 3 
des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 

auf Bebauungspläne

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz 

und des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 
Vom 8. März 2024

I.

Der Gemeinsame Erlass des Ministeriums für Infrastruktur 
und Raumordnung und des Ministeriums für Ländliche Ent-
wicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zur Anwendung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 3 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
auf Bebauungspläne vom 14. August 2008 (ABl. S. 2189) wird 
wie folgt geändert:

1. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5. wird aufgehoben.

b) Die Nummern 6. und 7. werden die Nummern 5. und 6.

2. Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„3  Flächenbereitstellung und Umsetzung der Maßnah- 
men“.

b) Nummer 3.2 wird wie folgt geändert:

 In Nummer 3. wird Satz 2 aufgehoben.

c) Nummer 3.3 wird aufgehoben.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft .
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Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/ 
genehmigungen-west veröffentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden die Genehmigung nach Bundes-Im-
missionsschutzgesetz und deren Berichtigung mit einer Aus-
fertigung der genehmigten Antragsunterlagen zeitgleich im 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, 
Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 014, 14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke und im Amt Meyenburg, Freyensteiner 
Straße 42 in 16945 Meyenburg, im Foyer ausgelegt und kön-
nen dort von jedermann eingesehen werden .

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- Landesamt für Umwelt: 
 während der Dienststunden und nach vorheriger Anmeldung 

unter der Telefonnummer 033201 442-551 
 oder per E-Mail: T11@lfu.brandenburg.de,
- Amt Meyenburg: 
 während der unter https://www.amtmeyenburg.de angege- 

benen Sprechzeiten sowie montags, mittwochs und freitags 
während der Dienststunden nach vorheriger Anmeldung

 unter der Telefonnummer 033968 825-12 
 oder per E-Mail: mail@amtmeyenburg.de .

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Errichtung und Betrieb 
einer Lageranlage (D266) zur Lagerung 

von Black Mass und Abfällen aus der 
CAM-Produktion auf dem Betriebsgelände 

der BASF Schwarzheide GmbH 
in 01986 Schwarzheide

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 9. April 2024

Die Firma BASF Schwarzheide GmbH, Schipkauer Straße 1 
in 01986 Schwarzheide, beantragt die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück Schipkauer Straße 1, 01986 Schwarzheide in der 
Gemarkung Schwarzheide, Flur 6, Flurstück 470 eine Anlage 
zum Lagern von Abfällen über einen Zeitraum von jeweils 
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von 10 Ton-
nen oder mehr je Tag zu errichten und zu betreiben.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Anlage der Num-
mer 8 .14 .2 .1 GE des Anhangs 1 der Verordnung über geneh- 
migungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vor-
haben nach der Nummer 8.9.1.1 X der Anlage 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das Vor- 
haben besteht somit die Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung.

Weiterhin fällt das beantragte Vorhaben gemäß § 3 der 
4 . BImSchV unter die Industrieemissions-Richtlinie .

Für das Vorhaben wurde eine Zulassung vorzeitigen Beginns 
gemäß § 8a BImSchG beantragt.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Ertüchtigung des 
bestehenden Gebäudes D266 auf dem Blockfeld D200 auf dem 
Betriebsgelände der BASF Schwarzheide GmbH und dessen 
Nutzung als Lageranlage für die Lagerung von Abfällen aus der 
Herstellung und dem Recycling von Lithiumionen-Batterien, 
darunter Black Mass (getrocknet oder pyrolysiert) und Abfälle 
aus der Produktion von kathodenaktiven Materialien (unter an-
derem Fehlchargen, Filterstäube), mit einer Aufnahmekapazi-
tät von 90 Tonnen pro Tag und einer Gesamtlagerkapazität von 
4 500 Tonnen.

Bei Black Mass handelt es sich um ein pulverisiertes Stoff-
gemisch, unter anderem bestehend aus Mischoxiden von Nickel, 
Cobalt, Mangan, Aluminium und Lithium, Metallen (zum Bei-
spiel Kupfer, Eisen und Aluminium), Lithiumsalzen, Graphit 
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2024 unter Angabe der Vorhaben-ID Süd-G00524 schriftlich 
oder elektronisch erhoben werden:

- beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrens-
stelle Süd, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder an die 
E-Mail-Adresse t12@lfu.brandenburg.de,

- bei der Stadtverwaltung Schwarzheide, Postfach 13 30 in 
01984 Schwarzheide und

- über das Einwenderportal unter https://lfu.brandenburg.de/
einwendungen .

Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin.

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 17. Juli 2024 
um 10 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses (Stadtver-
waltung), Ruhlander Straße 102 in 01987 Schwarzheide. 
Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben 
erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber 
der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern. 
Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen wer-
den, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung kann anstelle eines  
Erörterungstermins ersatzweise auch eine Online-Konsultation 
gemäß § 5 Absatz 3 Satz 2 PlanSiG in Verbindung mit § 73 Ab-
satz 6 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
durchgeführt werden .

Findet aufgrund dieser Entscheidung eine Online-Konsultation 
statt, so wird dies ebenfalls gesondert öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 

sowie Lösungsmitteln und Polymeren, das teilweise als wasser-
gefährdend, störfallrelevant beziehungsweise als Gefahrstoff 
deklariert ist .

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für September 2024 vor-
gesehen .

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags nach BImSchG sowie  
der dazugehörigen erforderlichen Unterlagen wird gemäß § 3  
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsge- 
mäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der  
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG)  
durch eine Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen sind einen Monat vom 17. April 2024 bis 
einschließlich 16. Mai 2024 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de 
jederzeit und für jedermann einsehbar.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2  
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag sowie die dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen zeitgleich bei folgenden Be-
hörden ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden:

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umwelt-
schutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-
Straße 7, Zimmer 4.27 in 03050 Cottbus,

- in der Stadtverwaltung Schwarzheide, Bauamt, Zim-
mer 218.1, Ruhlander Straße 102 in 01987 Schwarzheide.

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der 
Dienststunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- im Landesamt für Umwelt
unter der Telefonnummer 0355 4991-1421
oder per E-Mail unter t12@lfu.brandenburg.de,

- in der Stadtverwaltung Schwarzheide
unter den Telefonnummern 035752 85-502 und 035752 85-503
oder per E-Mail unter a.knorr@schwarzheide.de
beziehungsweise m.schreier@schwarzheide.de .

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten unter 
anderem die Kurzbeschreibung mit allgemein verständlicher, 
nichttechnischer Zusammenfassung der Angaben zum Standort 
sowie die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglich-
keit, insbesondere Angaben zu Schall, Geruch, Staub und zum 
Artenschutz.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 17. April 2024 bis einschließlich 17. Juni 
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und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind . Die Zustellung 
der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffent- 
liche Bekanntmachung ersetzt werden.

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht.

Die Zustellung des Genehmigungsbescheids an die Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 344)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Wesentliche Änderung von zwei Windkraftanlagen 
in 15306 Seelow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 9. April 2024

Die Firma e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH, Am Ka- 
nal 2 - 3 in 14467 Potsdam beantragt die Genehmigung nach 
§ 16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf 
den Grundstücken in 15306 Seelow in der Gemarkung Seelow, 
Flur 1, Flurstücke 12 und 16 zwei Windkraftanlagen wesentlich 
zu ändern (Az.: G05122).

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Änderung des An-
lagentyps von zwei Windkraftanlagen (WKA) des Typs Ener-
con E66/18.70 mit einem Rotordurchmesser von 70 m, einer 
Nabenhöhe von 98 m und einer Gesamthöhe von 133 m über 
Geländeoberkante auf den Typ Enercon E160 EP5 E3 mit 
einem Rotordurchmesser von 160 m, einer Nabenhöhe von 
166,6 m und einer Gesamthöhe von 246,6 m über Geländeober-
kante. Die Nennleistung beträgt jeweils maximal 5,56 MW. 
Zu jeder Windkraftanlage gehören Fundament, Zuwegung und 
Kranstellflächen.

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1 .6 .2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) sowie um die Änderung eines Vorhabens nach 
Nummer 1.6.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im 4. Quartal 2026 vor-
gesehen .

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags und der dazugehörigen 
erforderlichen Unterlagen sowie der entscheidungserheblichen 
Berichte und Empfehlungen, die der Behörde im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung vorliegen, werden gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie  
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröffent-
lichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt und sind einen 
Monat vom 17. April 2024 bis einschließlich 16. Mai 2024 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden-
burg unter der Vorhaben-ID G05122 veröffentlicht: https://lfu.
brandenburg.de/info/genehmigungen-ost .

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag und die dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen sowie die entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Behörde im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, zeitgleich

- im Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Um- 
weltschutz 1, Genehmigungsverfahrensstelle Ost, Müllroser 
Chaussee 50, Zimmer 112 in 15236 Frankfurt (Oder) und

- im Rathaus der Stadt Seelow, 3. Obergeschoss, Küstriner 
Straße 61 in 15306 Seelow

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden .



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 14 vom 10. April 2024248

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen . Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben . Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind .

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht. 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 UVPG war für das be-
antragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. 
Es wurde festgestellt, dass für das oben genannte Vorhaben 
keine UVP-Pflicht besteht. Das Ergebnis der Vorprüfung wurde 
am 10. Mai 2023 im UVP-Portal öffentlich bekannt gemacht.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Für Einsichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unter-
lagen wird um eine vorherige Anmeldung während der Dienst-
stunden unter folgenden Kontaktdaten gebeten:

- beim Landesamt für Umwelt
unter der Telefonnummer 0335 60676-5182
oder per E-Mail: t13@lfu.brandenburg.de und

- bei der Stadt Seelow
unter der Telefonnummer 03346 802-150
oder per E-Mail: joerg.krueger@seelow.de .

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten ins-
besondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, zum Brand-
schutz, zu Auswirkungen auf Avifauna, Fledermäuse, Was-
ser, FFH- und SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche 
Eingriffs-/Ausgleichsplanung sowie die Beschreibungen des 
Anlagentyps, Standsicherheitsnachweise und Angaben zur 
UVP-Vorprüfung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 17. April 2024 bis einschließlich 31. Mai 
2024 unter Angabe der Vorhaben-ID G05122 schriftlich oder 
elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsver-
fahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam oder bei 
der Stadt Seelow, Küstriner Straße 61 in 15306 Seelow erhoben 
werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen .

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin.

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 9. Juli 2024 um 
10 Uhr im Kreiskulturhaus der Stadt Seelow, Erich-Wei- 
nert-Straße 13 in 15306 Seelow. Dieser Termin dient dazu, die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu 
erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraus-
setzungen von Bedeutung sein kann. Dazu wird denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben, ihre 
Einwendungen gegenüber der Genehmigungsbehörde und dem 
Antragsteller zu erläutern. Kann die Erörterung an diesem Tag 
nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert werden.
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Aufhebung von Bewilligungen

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau,  
Geologie und Rohstoffe 

Vom 21. März 2024

Gemäß § 19 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13. Au-
gust 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88), ist 
dem Antrag der

Stadtwerke Prenzlau GmbH 
mit Sitz in Prenzlau, 

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin 
im Handelsregister unter HRB 2141 NP,

auf vollständige Aufhebung der am 28. September 2011 vom 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe gemäß § 8 
BBergG erteilten Bewilligungen zur Gewinnung von

Erdwärme

in dem 5 965 900 m2 großen Feld Prenzlau-Nord 2/Erdwärme 
(Feldesnummer: 22-1552) und von

Sole

in dem 6 469 100 m2 großen Feld Prenzlau-Nord 2/Sole (Fel- 
desnummer: 22-1559),

gelegen im Landkreis Uckermark, mit Datum vom 20. März 
2024 stattgegeben worden.

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND 
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“

Einladung zur öffentlichen Sitzung 1/2024 
der Verbandsversammlung 

des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

Bekanntmachung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 

Vom 4. März 2024

Die Verbandsversammlung 1/2024 des Wasser- und Bodenver-
bandes „Finowfließ“ findet am:

Freitag, den 26. April 2024 um 9 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses Bernau 

Bürgermeisterstraße 25 
16321 Bernau bei Berlin

statt .

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Ver-
bandsvorsteher

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Be- 
kanntmachung, der Beschlussfähigkeit der Verbands- 
versammlung und der Tagesordnung

TOP 3: Protokollkontrolle der Verbandsversammlung 1/2023 
vom 1. Dezember 2023

TOP 4: Diskussion und Beschluss zur „Festsetzung von 
Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse 
im Wasser- und Bodenverband Finowfließ“ (Be-
schlussvorlage 1/2024)

TOP 5: Vorstandswahl

TOP 6: Information/Sonstiges

Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 10. April 2024 bis zum 
25. April 2024 in der Geschäftsstelle (Rüdnitzer Chaussee 42, 
16321 Bernau bei Berlin) während der Geschäftszeiten zur Ein-
sichtnahme aus .

Bernau, den 4. März 2024

Jürgen Brinckmann 
Verbandsvorsteher
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Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung 
der Deutschen Rentenversicherung  

Berlin-Brandenburg

Bekanntmachung 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 

Vom 22. März 2024

Die Sitzung der Vertreterversammlung der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg findet am

Donnerstag, den 6. Juni 2024, 11 Uhr

im Sitzungssaal der Deutschen Rentenversicherung Berlin- 
Brandenburg am Sitz Frankfurt (Oder), Bertha-von-Suttner- 
Straße 1 in 15236 Frankfurt (Oder), statt.

Die Sitzung ist öffentlich, soweit nicht personelle Angelegen-
heiten behandelt werden .

Ausfertigungsvermerk

zur Achtzehnten Satzung zur Änderung der Satzung 
des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Brandenburg

Die Achtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung des Ver-
sorgungswerkes der Rechtsanwälte in Brandenburg wurde von 
der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Rechts-
anwälte in Brandenburg am 26. Januar 2024 beschlossen.

Die vorliegende Ausfertigung der Achtzehnten Satzung zur Än-
derung der Satzung des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 
in Brandenburg stimmt mit dem von der Vertreterversammlung 
beschlossenen Text überein. 

Brandenburg an der Havel, den 22.03.2024

   Rechtsanwalt Jens Frick Rechtsanwalt Stephan Hoff
Vorsitzender des Vorstandes Vorsitzender
 der Vertreterversammlung

Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Brandenburg

Achtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung 
des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 

in Brandenburg

Vom 26. Januar 2024

Artikel 1

Die Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte in Bran- 
denburg vom 7. November 2003 (ABl. 2004, S. 838), zuletzt 
geändert durch die Siebzehnte Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Branden-
burg vom 15. September 2023 (ABl. 2024, S. 113), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Satzung wird in § 16 Abs. 5 Nr. 3 wie folgt geändert:

„(5) Die Berufsunfähigkeitsrente endet

…

3. mit dem Ende des Monats, in welchem der Bezugsbe-
rechtigte verstorben ist,

…“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt für Brandenburg in Kraft .

Genehmigung

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und für 
Europa des Landes Brandenburg genehmige ich die am 26. Ja-
nuar 2024 von der Vertreterversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 7 beschlossene Änderung der Satzung (Änderung von 
§ 16 der Satzung).

Potsdam, den 26. Februar 2024

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Sonstige Sachen

Amtsgericht Frankfurt (Oder) - Zweigstelle Eisenhüttenstadt -
Abteilung für Aufgebotssachen

24 II 7/23

Ausschließungsbeschluss

Die Gläubiger, die ihre Forderungen gegen den Nachlass des 
Erblassers Enrico Dubro, letzte Anschrift: Glogower Ring 39, 

15890 Eisenhüttenstadt, in dem Aufgebotsverfahren vor dem 
Amtsgericht Frankfurt (Oder), Aktenzeichen 24 II 7/23, nicht 
wirksam angemeldet haben, können von dem Erben nur inso-
weit Befriedigung ihrer Forderungen verlangen, als sich nach 
Befriedigung der nicht ausgeschlossenen Gläubiger noch ein 
Überschuss ergibt; ihr Recht, vor den Verbindlichkeiten aus 
Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen berücksich- 
tigt zu werden, bleibt unberührt.

Eisenhüttenstadt, 07.03.2024
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